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Erläuterungsbericht über den Verein, Grund für das Bauvorhaben,
Bedarfsschilderung

Der TSV Wiebelsbach

Der TSVWiebelsbach e.V. ist ein kleiner Sportverein in der Stadt Groß-Umstadt.

Der Verein hat 361 Mitglieder und der Schwerpunkt des Vereins liegt seit Jahren auf dem
Gebiet Breitensport.

Im Rahmen des Breitensports bietet der Verein Turnen für Kinder ab 1,5Jahren, Lauftreff,
Damengymnastik und Seniorensport unter Anleitung von engagierten und zertifizierten
Übungsleitern an. Moderne Sportarten wie ZUMBA und Yoga gehören ebenfalls zu unseren
Angeboten.

Der Schwerpunkt unseres Engagements stellt der klassische Leichtathletik Dreikampffür
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren dar.

Auch Fußball wird in unserem Verein angeboten. Schon die Kleinsten ab 4 Jahren finden bei
uns die Möglichkeit die ersten Schritte in Fußballschuhen im spielerischen Training zu
machen.

Für unsere aktiven Senioren sind wir in eine Spielgemeinschaft mit dem S.V. Heubach
eingetreten. Auch die „Alten Herren" spielen mit Heubach zusammen.

Grund für das Bauvorhaben

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Ersatzneubau. Nach Rücksprache mit dem
Architekten und anderen Bausachverständigen kann das vorhandene Gebäude nicht mehr
renoviert werden.

Bedarfsschilderung

Der Verein möchte das Gebäude unter anderem für diverse sportliche Veranstaltungen
nutzen. Hierbei wären bspw. die Seniorengymnastik oder auch Mutter/Kind - Turnen in
Betracht zu ziehen. Auch weitere Kurse für Vereinsmittgtieder könnten dort einen Platz
finden. Generell würden sich dem Verein durch ein mrltifunktionat nutzbares Vereinsheim
neue Möglichkeiten des sportlichen Miteinanders ergeben. Des Weiteren würde mit einem
neuen multifunktional nutzbaren Vereinsheim eine adäquate Räumlichkeit für
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen geschaffen werden.

Das Sportheim soll darüber hinaus Treffpunkt für Jugendliche und Senioren sein. Der Verein
möchte die Senioren in regelmäßigen Abständen mit Kaffee und Kuchen bewirten als auch
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, innerhalb des Ortes einen Treffpunkt zu haben.
Das neue multifunktionale Vereinsheim würde so eine Bereicherung für das gesamte Ort
werden.
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Pachtvertrag

Zwischen der Stadt Groß-Umstadt, vertreten durch den Magistrat- im Vertrag Staut genannt

und

dem Turn- und Sponverein Wiebelsbach, vertreten durch den Vorstand -im Vertrag „TSV"
genannt-

§1

l. Die Stadt Groß-Umstadt überfässt dem TSV Wiebelsbach den im Stadtteil
Wiebelsbach errichteten Sponplat; (Parzellen Flur 4 Nr. 125/1,125/3 und 126/3 -
jetzt 125/4 - 7.923 qm)

und das

Kleinfeld (Parzellen Flur 4 Nr. 286 und 287 mit 2.969 qm)

zur Nutzung für sportliche Zwecke,

2. Das Pachtgrundstück ist in dem als Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil
dieses Vertrages ist, dargesteilt.

3. Außerdem werden die bei Sportvereinen üblichen Veranstaltungen zugelassen.
4, Der TSV hat dafür zu sorgen, dass sich die Lärmbelastung innerhalb der gesetzlichen

Richtlinien bewegt und Beschwerden aus dem angrenzenden Wohngebiet, soweit
vermeidbar, vermieden werden.

§2

Die ausschließliche Überlassung des Sportplatzes an den TSV Wiebelsbach wird wie folgt
eingeschränkt:

l. Die Benutzung des Sportplatzes und des Kteinfeldes durch die Schulen wird durch
den TSV Wiebelsbach gewährleistet.

2. Für den FaJt einer Instandsetzung einer anderen Sportanlage innerhalb des
Stadtgebiets einschließlich der Stadtteile duidet der TSV Wiebelsbach die
Inanspruchnahme des Sportplatzes nebst Kleinfeid durch die in ihrer Sportausübung
vorübergehend behinderten Vereine. Die Nutzungszeiten sind zwischen den
Vereinen abzusprechen, wobei die Veranstaltungen des TSV Wiebelsbach vorrangig
2U berücksichtigen sind.

3. Festveranstaltungen der Stadtteilvereine Wiebelsbach oder der Stadt werden
ausschließlich auf dem Kleinfetd (Parzellen Flur 4 Nr. 286 und 287) durchgeführt. Die
erforderiichen Genehmigungen für die Ausrichtung der Festveranstaltungen werolen
durch die Stadt Groß-Umstadt im Benehmen mit dem TSV Wiebelsbach erteilt. Die
Stadt Groß-Umstadt überwacht die Reinigungspflicnt des Veranstalters sowie die
Beseitigung von eventuellen Schäden nach der Veranstaltung durch den Ausrichter.



4. Dem TSV Wiebelsbach ist nicht gestattet, für die unter Ziffer 1-3 aufgefühnen
Überlassungen der Sportaniage ein Benutzungsentgelt zu erheben,
Zugelassen ist eine Kostenbeteiligung für die Benutzung der Umkteideräume und der
Duschanlagen. Die Höhe der Kostenbeteiligung wird durch den TSV wiebelsbach im
Einvernehmen mit äer Stadt Groß'Umstadt festgesetzt.
Bei Festveranstaltungen sind die Nebenkosten (Strom, Wasser- und Kanalgebühren)
gemäß den Zählerständen mit dem TSV Wiebelsbach abzurechnen.

§3

Der TSV Wiebelsbach übernimmt da Vertragsbeginn die Unterhattungs- und
Erneuerungsarbeiten an der Sponwiage,
Erweiterungs- und Änderungsarbeiten an der Sportanlage dürfen nur mit der Genehmigung
der Stadt Groß-Umstadt durchgefühn werden. Sie sind so zu gestalten, dass das Ortsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dem TSV obtieflen ab Vertragsbeginn die Verkehrssicherungspflicht auf dem überlassenen
Grundstück sowie notwendige Grünschnittarbeiten. Die Reinigung der angrenzenden
öffentlichen Straßen gemäß der rechtskräftigen Satzung über die Straßenreinigung der Stadt
Groß-Umstadt,

§4

l. Dem TSV wird gestattet, das auf dem gepachteten Gelände errichtete Holzhaus sowie
zwei Nebengebäude auf Vereinskosten abzureißen sowie einen Ersatzneubau zu errichten.

2. Ow Sted\0w%-üm^aj&^iü%^g(., da&Gela&ji^wäh nd der Qauer äes
Pachtverhältnisses jederzeit auf ihren baufichen Zustanc! durch einen Bausachverständigen
untersuchen zu lassen. Diesen Anordnungen hat der TSV binnen angemessener Frist zu
entsprechen, widrigenfalls die Stadt berechtigt ist, die erforderiichen Arbeiten auf Kosten des
TSV ausführen zu lassen.

§5

Der TSV Wiebetsbach hat die Gebäude nach ihrem vollen Wert gegen Brandschaden zu
versichern. Jeder Brandschaden ist sofort zu beseitigen.

§6

.CLelv!?!l-üb!rr"mmta"!.för den Betrieb und di® Unterhaltung des Pachtobjektes
verbundenen Kosten. Im Einzelnen sind dies die Kosten für Sü'om, Gas und"
Wasserverbrauch, Abwasser, Abfatlentsorgunä und Kanalgebühren sowie'
Schpmsteinfegergebühren, mit Ausnahme der Erschließungsbeiträge^Der Stromvertraa ist
über die Entega zu schließen. Die Brandversicherungsprämie für dieGebäude'ist'and^'
Stadt zu entrichten.



§7

Eine Pachtgebühr wird von der Stadt Groß-umstadt nicht erhoben.

§8

Der TSV haftet für alle Schäden, die schuldhaft von ihm an dem Sportplatz, dem Kjeinfeld
und an sämtlichen Gebäuden, die sich auf der gepachteten Fläche befinden, verursacht
werden.

§9

l. Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung. Er wird auf die Dauer von
fünfundzwanzig Jahren geschiossen.

2. Für beide Teile wird eine Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Jahresende
vereinbart. Eine erstmaiige ordentliche Kündigung »st damit zum 31.12.2047 möglich.

3. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um weitere 5 Jahre,

§10

Die Stadt Groß-Umstadt ist berechtigt, innerhalb einer Dreimonats-Fn'st eine Kündigung
auszusprechen, wenn

l. der TSV seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch nach zweimaliger
schriftlicher Abmahnung nicht nachkommt,

2. der TSV sich auflöst oder üt3er ihn ein insotvenzverfanren eröffnet wird,
3. der TSV das Grundstück zu anderen als zu den vereinbanen Zwecken benutzt,
4. der TSV die bauliche Unterhaltung der Gebäude oder einer sonstigen Anlage auf den

Grundstücken gröblich vernachlässigt oder die Aufforderung der Stadt Groß-Umstadt,
seine Verpflichtung aus § 5 zu erfüllen, binnen einer angemessenen Frist nicht
nachkommt,

Dem TSV wird das Kündigungsrecht mit einer Dreimonatsfrist eingeräumt, sofern ein triftiger
Grund vorliegt oder die Stadt den Verpflichtungen aus diesem Venrag auch nach
zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht nachkommt.

§11

Bei Auflösung des Vertrages (§ 9 und §10} gehen alte von dem TSV ausgeftlhrten Bauten
sowie festinstalliene Einrichtungen kostenlos an die Stadt Groß-Umstadt über,
Wenn die Vertragsauflösung von der Stadt zu vertreten ist, zahlt die Stadt Groß-Umstadt für
?_ev?T.TSV y/iebelsbach emchteten Anlagen eine Entschädigung, diedurch die Schätzung
des Ortsgerichtes festzusetzen ist.



§12

Änderungen und Ergänzungen dieses Pachtvertrages und Nebenabreden sind nur wirksam,
wenn sie schriftlich vereinbart werden.

Sollte eine der hier getroffenen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, bleiben
hiervon die übrigen getroffenen Vereinbarungen in ihrer Wirksamkeit unberührt.

Mit Inkrafttreten dieses Pachtvertrages treten der Pacht/ertrag vom Oktober 1979 sowie der
Änderungsvertrag vom November 2009 außer Kraft,

Groß-Umstadt, den

Der Magistrat der Stadt Groß-ümstadt
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F'inanzaiBt Dieburg
Arbeitsgebiet K01
Steuernuiar 08 ZSO 00411
(Bitte bei Rückfraaen anaeben)

64807 Dieburg
Marlenstraße 19

Telefon 06071/2006-0
Telefax 06071 2006100
ZI.Nr.; K01

07.10.202

Finanzswit,Pf. 1209, t480Z Orburg

DV 10.20 0,80 Deutsche post ^

' 5228 " 2024 • 007309 • 07 ' 10'
TSV yiebeltbach «.V.
z. Hd. Hr. B«mh. Gthllng
Odenwaldstr. 53
64823 Oroe-ttestadt

Fr'eiis-fcel 1 ungst3eschie ic
für 2017 bis 2019 zur

Körperschaft «teuer

und Gewerbesteuer
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0
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Feststellung

UitTang der SteuerbefreluTfl
Die Körperschaft 1st nach S 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Korperschaftsteuer betraft.
Sie 1st nach S 3 Nr. 6 GewstG von der Gewerbesteuer befrett.
Hinweise zur Steuerbegunstlguig
Die Körperschaft fordert In Sinne der SS 51 ff. AO ausschließlich und unalttelbar
folgende ganielnnützige Zwecke:
- Forderung des Sports (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO)

Hinweise zur Ausstellunfl von Zuosndungsbestättgungen
Die Körperschaft 1st berechtigt, für Spenden, die Ihr zur Verwendung für diese Zwecks zugewendetwerden, Zuwendungsbestätlgungen nach anti ich vorgeschrt ebenen Vordruck (S 50 Abs. 1 EStDV) aus2u-
stellen, Die ant11 cnen Wüster für dte Ausstel lung Steuer Kctierzuwendungsbestätlgungen stehen inInternet unter https://www.fornul are-bf1nv.de als ausfullbare Rsrnulare zur verfögung.
Die Körperschaft <st nicht berechtigt, für »Ktgltedsbelträge Zuwendungsbestätfgungen nach antltchvorgeschriebenen Vordruck (s 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, wen Zwecke 1. S. des S lOb Abs. 1Satz 8 EStG gefördert werden.
Zuwendungsbestätlgungen für Spenden und ggf. Mitgl ledsbelträge dur-fen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses FreistellungsüescheIds nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist1st taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).

Hafting bei t»v'1chttgen zuwendLBigsbestätlgungen und fehlverNendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestättgung ausstellt oder veran-lasst> dass Zuwendungen nicht zu den In der Zu«fendungsbestät1gung angegebenen steuerbegünstigtenZwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wtrd die entgangene Elnkonmen-Steuer oder Korperschaftsteuer nlt 30 X, die entgangene seNerbesteuer pauschal nlt 15% der Zuwen-dung angeset2t (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, S 9 Nr. 5 GewStG).
Hinweise zu* Kapltalertragsteuerabzufl
Bei Kapitalerträgen, die bis ZUB 31.12.2024 aufIleSen, reicht für die Abstandnahne von Kapltal-
ertragsteuerabzug nach S 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder dte Überlassung einer antltch beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gUt bis zua o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapltalertragsteuer nach S 44b Abs. 6 Sat2 1 Nr. 3 EStä durch das depotführende Kredit- oder
Flnanzdtenstlelstungstnstttut.
Die Vorlage dieses Bescheides Ist unzulässig, wenn die Erträge In einen wirtschaftlichenGeschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Kor per schaft Steuer ausgeschlossen 1st.
Annerkungen

Bitte beachten Sfe, dass d<e Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-sächllcnen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das F1nan2ant - ggf. In Rahmen el-ner Außenprufung - unterliegt. Dfe tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschl te811 ehe
und unclttelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sefn und die Besttnnungen derSitzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsnäßlge Aufzelcrinungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausflab-en, Tätigkeltsbertcht, vermöQensuberslcht n1t Nachweisen ober endung und Entwicklung der ROck-lagen) nachgewiesen werden (5 63 AO).

Erläuterungen
Dtecer Pestset;ung itegen ihre aa 27.07.2020 ua 15:57:23 Uhr In authentl fl2larter Fom ubemlttel-ten Daten zugrunde.

»»»*» Fortsetzung stehe sette 2 »»»»»
Flnanzkasse Dleburg
Marlenstraße 19, 64807 Dleburg
ZI.Nr.: FIS Tel.: 0607V2006-0

Weitere Inforiiatlonen auf der letzten Seite oder f
Internet unter ·www.f1nanzaat.hessen.de

Kreditinstitut:
Ld Bk Hess-Thür Gz Ff«
IBAN DE05 5005 0000 0001 0001 73
BBk Filiale Frankfurt Hain
IBAN DE48 5000 0000 0050 8015 01

BIC HELADEFFXXX

B 1C HARKDEF1500

Fora.Nr. 003268 G 001181301 Rt. 28.09.2020 KSt 2019
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HACKER + ZIMMER
ARCHITEKTEN P a r( G mü B GROSS.ÜMSTADT OBERGASSE ?

TEl.EFON 0807e-Sl3215S)6 FAX. 0607;

Projekt;

Lage:

Bauherr

Datixn

Neubau Veransheim

Rohtweswiweg
64823 Groß-ümstadt
Rur4.nuretüc>( 125/-4

-TSVWiebelsbach
Odenwaldslraße 6
64823 Groß-ümstadt

24.11.2020

KoatenechatEung;

Veneinsheim Scftlüsselfertig
Abriss psch,
AufienaniaQen psch.
Entwässerung psch

Summe Baukosten (netto)
Summe Nebenkosten 20%
Summe Baukosten
+ 19% MwSt
Summe brutto
zur Sicherheit
Anbaukosien Gesamt geschätzt

1.050m* x 280.00€ = 294.000.00e
15.000,00€
20.000,00€

s 3.000.00e
S£

^ 332 000,00€
= 66.400,OQ€
c 398.400,00€

75696.00C
= 474.096,00€
£„15924,OQg
a 49&.000,00€

Aufgestellttl3(0&-Umstadt den 24.11 2020

".Il
Thomas Hack«



Finanzierung Ersatzneubau eines multifunktionalen Vereinsheims
Geschätzte Bausumme

in% der
Bausumme

Kostenvoranschlag Hochrechnung Architekt Hacker netto -da Verein vorsteuerabzugsberechtigt
Sicherheitszuschlag für sonstige Kosten
zu finanzierende Baukosten

abzüglich ca. 50% der Umsatzsteuer

Eigene Mittel = Kontostand 04.02.2022
feste Zusage bis zum 31.12.2022
Spenden / Sponsoring

Eigene Mittel zum zur Finanzierung der Baukosten
EJgenanteil über 25% der Bausumme (Kriterium Landkreis) erfüllt
Eigenleistung
Eigene Mittel inc], Eigenleistung
Eigenanteil über 25% der Bausumme
Zuschüsse
land Hessen 25% bis 30% der Bausumme max. € 50.000
Prioritatenliste 1 - 20% max. 200000 (vorläufige Zusage über diesen Betrag liegt vor)
Landkreis DA /DI 10% bei Vorgabe 25% Eigenanteil

landessportbund
Stadt

Zuschüsse

Eigene Mittel und Zuschüsse und abtiehbare Vorsteuer

Delta zur Bausumme (Darlehen)
Bürgschaft Landkreis € 50.000

* Die mit € 20.000 angesetzte Eigenleistung ist mit € 10,-- - € 40,-- bewertet.
UnterAnsatz der üblichen durchschnittlichen Löhne fiir Handwerker wird der Betrag von € 20.000 um rund € 50.000 erhöht

Förderung über
Prioritätenliste

% 474.096,00
15.924,00.

490.020.00
40.000.00

450.020,00
70.000,00
11.000.00

3.000.00
94.000,00

25,33

95.200,00

49.000,00

6.500,00
???

50.700.00

264.700,00

209.396,00


